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örtlichen Staatsorgane und der gesellschaftlichen Or
ganisationen loszulösende, eigenständige Aufgabe. Er 
ist vielmehr Bestandteil vieler genereller Prozesse, so 
der Erziehung der heranwachsenden Generation, der 
Entwicklung der öffentlichen Meinung, der Gestaltung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen usw. Deshalb ist 
jedem staatlichen Organ und jedem Betrieb die Auf
gabe gestellt, sozialistische Familienbeziehungen zu 
fördem./13/ '
Die Gespräche in Schwerin zeigten, daß die bloße Er
kenntnis dieser Zusammenhänge allein noch nicht wei
terhilft. Es muß notwendigerweise die Frage beant
wortet werden, welche Arbeitsprinzipien daraus für die 
staatliche Leitung auf dem Gebiet der Familienpolitik 
abzuleiten sind. Diese Antwort ist noch nicht gefun
den.
Im Hinblick auf die kinderreichen Familien ist das 
relativ einfach. Das ergibt sich schon aus der Tatsache, 
daß infolge der kleinen Anzahl dieser Familien auch 
ihre Probleme überschaubar sind. Hierzu ist es nur er
forderlich, diese Familien speziell zu erfassen, sie alle 
aufzusuchen, ihre Probleme kennenzulernen und diese 
durch die zuständigen staatlichen Organe im Zusam
menwirken mit den gesellschaftlichen Kräften schritt
weise einer Klärung zuzuführen. Das wurde und wird 
in Schwerin in Verwirklichung des Beschlusses der 
Stadtverordnetenversammlung getan. Bei dem Komitee 
für Familienpolitik besteht ein genauer und umfassen
der Überblick über die Anzahl dieser Familien und die 
sie bewegenden Fragen der Wohnraumversorgung, der 
Dienstleistungen, der Einkaufsbedingungen, der Unter
stützung durch die Einrichtungen der Volksbildung und 
des Gesundheitswesens usw. Von dem Komitee gehen 
auch entscheidende Impulse für die Lösung dieser Fra
gen vor allem durch die Fachorgane des Rates der 
Stadt aus.

Aufgaben örtlicher Staatsorgane 
und spezieller Gremien zur Förderung 
sozialistischer Familienpolitik

Die Erfahrungen in Schwerin machen ein zweites Pro
blem sichtbar: Kann die Verwirklichung der Aufgaben 
auf dem Gebiet der Familienpolitik im wesentlichen 
zur Sache eines speziellen Organs, eines Komitees oder 
Beirats gemacht werden ?
Hat man nur die kinderreichen Familien im Auge, mag 
das noch vertretbar sein. Natürlich muß die Unter
stützung kinderreicher Familien letztlich auch in die 
verschiedensten Aufgaben bei der Gestaltung der Ar
beits- und Lebensbedingungen der Bürger eingegliedert 
sein. Dennoch weisen • die Probleme dieser Familien 
gewisse Besonderheiten auf, die es als zweckmäßig er
scheinen lassen, daß sich ein besonderes Gremium 
ständig damit befaßt und an das sich diese Familien 
wenden können.
Bei der Familienpolitik insgesamt liegen die Dinge je
doch etwas anders. Sie betrifft alle Bürger, alle Fa
milien, alle Prozesse, die die Arbeits- und Lebensbedin
gungen der Bürger in ihrer Gesamtheit berühren. 
Vieles spricht dafür, daß ein Gremium der Volksvertre
tung oder des Rates seine Aufmerksamkeit speziell der 
Entwicklung des Lebensbereichs Familie zuwendet. 
Freilich wird es kein Organ sein können, das für die 
Durchsetzung der Familienpolitik im Territorium ver
antwortlich ist. Dies ist ausschließlich Sache der Volks
vertretung und ihres Rates. Doch wäre ein beratendes,

/13/ Vgl. Regierungserklärung des Vorsitzenden des Minister
rates der DDR, Willi Stoph, in der 2. Tagung der Volkskammer 
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Auszeichnungen
In Würdigung hervorragender Verdienste beim Aufbau 
und bei der Entwicklung der sozialistischen Gesellschafts
ordnung und der Stärkung der DDR wurde 

Otto Jäckel,
Politischer Mitarbeiter beim Zentralkomitee der SED, 

mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Silber aus
gezeichnet.
In Würdigung besonderer Verdienste beim Aufbau der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR er
hielt aus Anlaß des Internationalen Frauentages 1973 

Elisabeth Salzer,
Direktor des Kreisgerichts Halle-Süd, 

den Vaterländischen Verdienstorden in Bronze.
In Würdigung besonderer Verdienste beim Aufbau und 
bei der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaftsord
nung und der Stärkung der DDR wurden 

Rudi Beilein,
Staatsanwalt beim Staatsanwalt des Bezirks Suhl, 

Gustav Adolf Feiler, 
wiss. Mitarbeiter an der 

Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR, 
Louis Schaudt, 

ehern. Staatsgnwalt des Bezirks Cottbus, 
mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Bronze ge
ehrt.

helfendes und kontrollierendes Organ von Nutzen, mit 
dem die Volksvertretung und ihr Rat eine bewußte, plan
mäßige Durchführung der Familienpolitik entsprechend 
den konkreten Bedingungen im Territorium sichern. 
Ausgehend von den Erfahrungen in Schwerin, könnte 
es Aufgabe des Komitees oder Beirats sein, für die 
analytische Arbeit auf diesem Gebiet die richtigen Fra
gen zu stellen — etwa in bezug auf die Anzahl der Ehe
schließungen und Geburten, die Schwangerschaftsunter
brechungen, die Entwicklung der Wohnverhältnisse, der 
Einkommenslage und der Teilbeschäftigungen im Zu
sammenhang mit der Familiengröße, der Ehelösungen 
usw. Das wäre bedeutsam für die territoriale Spezifi
zierung der zentralen familienpolitischen Festlegungen, 
die auf Grund vielfältiger Faktoren, z. B. im Zusam
menhang mit der Altersstruktur oder den Arbeits
möglichkeiten der Bürger, erforderlich ist. Aufgabe 
eines solchen Komitees könnte es auch sein, Vorschläge 
für die familienpolitischen Ziele und die Wege ihrer 
Realisierung auszuarbeiten, die in den Beschlüssen der 
örtlichen Volksvertretung und des Rates festzuhalten 
wären.
Eine weitere wichtige Aufgabe des Komitees könnte 
darin bestehen, den Fachabteilungen des Rates und den 
Leitungen der gesellschaftlichen Organisationen, ins
besondere des FDGB, bei der Umsetzung der Beschlüsse 
der Volksvertretungen in ihrer Arbeit zu helfen. Wich
tig wäre es auch, daß die Mitglieder dieses Komitees an 
familienpolitischen Veranstaltungen (z. B. Foren, Be
ratungen), an gerichtlichen Verfahren usw. teilnehmen, 
um ständig ihre Kenntnisse über Familienprobleme, die 
Meinungen und Erwartungen der Bürger dazu sowie 
über wirkungsvolle Wege der Familienförderung zu er
weitern. Diese Kenntnisse würden zusammen mit den 
Ergebnissen der Kontrolle über die Erfüllung der Fest
legungen der Volksvertretung und ihres Rates die Mög
lichkeit geben, gute Erfahrungen zu verallgemeinern 
und Vorschläge für die weitere Tätigkeit des Komitees 
zu unterbreiten.
In Schwerin, in Stralsund/14/, in Annaberg-Buchholz

/14/ Vgl. Kreissl/Dücker, „Familienpolitik ist keine Ressort
angelegenheit“, Sozialistische Demokratie Nr. 50 vom 15. De
zember 1972, S. 8.
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